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Ausgabe 32 

 Wartburg-Kurier 
Reformationstag 2021 

 
 

Zum Geleit 
 

 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
„Seht zu, dass keiner dem andern 
Böses mit Bösem vergelte, sondern 
jagt allezeit dem Guten nach, fürei-
nander und für jedermann.“ 
(1. Thessalonicher 5,15). Diesen 
Satz schreibt Paulus in seinem ers-
ten Brief an die kleine Gemeinde in 
Thessalonich. Diese fast zweitau-
send Jahre alten Zeilen berühren, 
sind sie doch heute so aktuell, wie 
sie es auch damals schon waren. 
Stellen wir uns einmal vor, wie das 
Leben wäre, wenn wir uns an diese 
Aufforderung halten würden? Wie 
sähe die Welt dann aus? Wie wür-
den wir miteinander umgehen? Wie 
hätten sich die Parteien im Wahl-
kampf verhalten? 
 
Zugegeben, vieles, was uns in der Bi-
bel steht und unser Verhalten be-
stimmen sollte, verhallt. Die Welt ist 
scheinbar anders. Aber versuchen 
könnten wir es: Seht zu, dass keiner 
dem andern Böses mit Bösem ver-
gelte, sondern jagt allezeit dem 

Guten nach, füreinander und für je-
dermann. 
 
Politisch haben wir einen turbulen-
ten Herbst erlebt, mit einer Bun-
destagswahl, deren Ergebnis vieles 
verändern wird. Deutschland wird 
eine neue Bundesregierung be-
kommen, getragen von drei Par-
teien – ein Novum. Warum die 
Union mit dem schlechtesten 
Wahlergebnis aller Zeiten abge-
schnitten hat, bleibt zu analysieren. 
So bitter dieses Ergebnis auch ist, 
so bietet es aber auch die Chance 
sich neu aufzustellen, sich inhalt-
lich und personell zu erneuern.  
 

 
 
Dieses und weitere Themen bespra-
chen die Landesverbände aus Sach-
sen-Anhalt und Thüringen des Evan-
gelischen Arbeitskreises bei ihrem 
Treffen mit Landesbischof Friedrich 
Kramer. Einen Bericht finden Sie in 
dieser Ausgabe. Diese Treffen fin-
den einmal im Jahr statt. 
 
Der vorliegende Kurier setzt seinen 
Themenschwerpunkt auf den Reli-
gionsunterricht. Vor 30 Jahren eb-
nete der Thüringer Landtag mit der 
Verabschiedung des Vorläufigen 
Thüringer Bildungsgesetzes die 

Einführung des Religionsunter-
richts und parallel dazu des Ethik-
unterrichts für nichtkonfessionell 
gebundene Schülerinnen und Schü-
ler als ordentliche Lehrfächer an 
Thüringer Schulen. Heute ist der Re-
ligionsunterricht aus dem Fächer-
spektrum der Thüringer Schulen 
nicht mehr wegzudenken. Wie kein 
anderes Schulfach fragt der der Re-
ligionsunterricht nach dem Ganzen 
und nach dem Sinn des menschli-
chen Lebens und der Welt. Er ver-
mittelt Schülerinnen und Schülern, 
was Respekt der Würde des Men-
schen, Selbstbestimmung in Verant-
wortung gegenüber Andersdenken-
den, Anerkennung ethischer Werte 
und Achtung religiöser Überzeugun-
gen bedeutet. Religionsunterricht 
leistet einen wichtigen Beitrag zur 
verantwortlichen Gestaltung des ei-
genen und des gesellschaftlichen 
Lebens. Letzteres ist in Zeiten von 
Social Media, Hate Speech und aus-
ufernder Shitstorms umso wichti-
ger. 
 
Christine Lieberknecht, die als da-
malige Kultusministerin maßgeblich 
dazu beigetragen hat, erinnert sich 
an die Anfänge. Liane Engelbrecht, 
Leiterin des Referats Bildungsrecht 
im Landeskirchenamt und Dr. André 
Demut, Beauftragter der Evangeli-
schen Kirchen bei Landtag und Lan-
desregierung in Thüringen reflektie-
ren die Entwicklung mit einem Aus-
blick in die Zukunft aus Sicht der 
EKM. 
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(Fortsetzung von Seite 1) 
 
Die Staatskirchenleistungen sind im-
mer wieder ein Thema in der Politik. 
Erst im Frühjahr beriet der Bundes-
tag einen gemeinsamen Entwurf 
von FDP, Die Linke und Bündnis 
90/Die Grünen einen Entwurf für ein 
der Staatsleistungen. Im Kern geht 
es um deren Abschaffung. Christian 
Klein beschreibt in einem Artikel 

differenziert Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft der Staatskirchen-
leistungen. 
 
Dass der Kirchenkreis Schmalkalden 
zur Landeskirche Kurhessen-Wal-
deck gehört, ist nicht unbedingt all-
gemein bekannt. Prof. Dr. Jens Goe-
bel, der in Schmalkalden wohnt, 
schreibt über die Jahrhunderte zu-
rückreichende Kirchengeschichte. 

 
Am Vorabend des Reformations-
festes wünsche ich Ihnen eine inte-
ressante Lektüre. 
 
 
Ihr 
Dr. Detlef Baer 
Mitglied im Landesvorstand des EAK Thüringen 

 

 
 

Treffen der EAK-Landesvorstände Sachsen-Anhalts und Thüringens 
mit Landesbischof Kramer 
Gespräch über grundsätzliche und aktuelle Fragen im Themenfeld von Politik und Kirchen 
Jürgen Scharf, Landesvorsitzender des EAK Sachsen-Anhalt 
 

Zu einem turnusmäßigen Gespräch 
über grundsätzliche und aktuelle 
Fragen im Themenfeld von Politik 
und Kirchen trafen sich am 12. Ok-
tober 2021 im Augustinerkloster 
Erfurt Mitglieder der Evangelischen 
Arbeitskreise (EAK) der CDU in Thü-
ringen und Sachsen-Anhalt mit Ver-
tretern der Evangelischen Kirche in 
Mitteldeutschland unter Leitung 
von Landesbischof Friedrich Kra-
mer. Diese Gespräche finden seit 
dem Jahre 2010 im jährlichen 
Rhythmus statt. 

Landesbischof Kramer führte u.a. 
aus: Auch das kirchliche Leben der 
letzten eineinhalb Jahre wurde we-
sentlich durch den Umgang mit der 
Corona-Pandemie geprägt. Es gab 
und gibt jedoch eine lebendige Kir-
che, die auch in schwierigen Zeiten 
niemanden allein gelassen hat und 
lässt. So manche Gemeindeglieder 
scheuen sich noch immer, an Veran-
staltungen teilzunehmen. Die Pan-
demie hat aber auch einen Schub in 
der Entwicklung neuer (z.T. digita-
ler) Gemeindeangebote gegeben. 

Gottesdienste sind noch vielfältiger 
geworden. Zugleich stellen sich 
neue Fragen und müssen gelöst 
werden. 
 
So gibt es eine neue Diskussion 
über die Abendmahlsfeier. Taufen, 
Konfirmationen und andere kirchli-
che Feste wurden verschoben. 
Schaffen wir es, diese nachzuholen 
oder drohen uns Menschen, „verlo-
ren“ zu gehen? Die Kirche verliert 
Mitglieder durch Sterbefälle, Aus-
tritte und unterbliebene Taufen. 
Wegzüge spielen, anders als früher, 
keine wesentliche Rolle mehr. Brau-
chen wir ggf. einen neuen Kirchen-
zugehörigkeitsbegriff? Die in 
Deutschland vorhandene Kopplung 
der Kirchenzugehörigkeit an das 
Zahlen der Kirchensteuer ist welt-
weit wohl fast einmalig. 
 
Die kirchliche Seelsorge ist Kern un-
serer Arbeit. Wie kann sie durch we-
niger Mitglieder geleistet werden? 
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Was ist digital möglich? Senioren 
bilden derzeit ein wichtiges Poten-
zial. Aber die Zukunft kirchlicher Be-
rufe muss durch die Jugend gesi-
chert werden. Gegenwärtig gibt es 
zu wenige junge Menschen, die The-
ologie studieren. Wir müssen auch 
die Tür für Quereinsteiger weiter als 
bisher öffnen. Wir müssen zusätz-
lich andere Einstiege in das Pfarramt 
suchen. 
 
Die EKM versucht auf diese Prozesse 
inhaltliche und organisatorische 
Antworten zu finden. Kirchenge-
bäude werden multifunktional oder 
auch anders genutzt (z.B. Jugendkir-
chen, Herbergskirchen). Die Organi-
sation wird verschlankt. Das Ehren-
amt wird gestärkt. 
 
Es wurde auf die guten Erfahrungen 
verwiesen, die zu DDR-Zeiten mit Er-
wachsenentaufen gewonnen wur-
den. In individueller Ansprache sind 
die Menschen weiterhin erreichbar. 
 
Die EAK-Mitglieder berichteten 
über die politische Situation in den 
Parlamenten ihrer Länder, wobei 
sich die Situationen in Thüringen 
und Sachsen-Anhalt durchaus von-
einander unterscheiden. 
 
Für Sachsen- Anhalt gilt: Die CDU 
konnte bei der Landtagswahl ein re-
lativ gutes Wahlergebnis erreichen, 
das wohl auch in der klaren ableh-
nenden Haltung von Ministerpräsi-
dent Dr. Haseloff gegenüber der AfD 
seine Begründung hat. Die Koaliti-
onsverhandlungen verliefen zügig 

und erfolgreich, so dass schnell eine 
weiterhin stabile Regierungs- und 
Parlamentsarbeit erwartet wird. Bei 
der Bundestagswahl konnte sich die 
CDU dem für sie negativen Trend 
nicht entziehen. Die Aufarbeitung 
der Gründe dauert an. 
 
Die Thüringer Mitglieder berichte-
ten über die schwierige Arbeit im 
Parlament. Wie geht man demokra-
tisch mit Verächtern der Demokra-
tie um? Wie grenzt man sich vom 
Extremismus ab, ohne das Gespräch 
mit den Menschen abzubrechen? 
Nicht alle AfD-Mitglieder und -Wäh-
ler sind für die Demokratie nicht 
rückholbar. Vereinzelt hat es funkti-
onierende Gesprächsformate in 
kirchlichen und anderen öffentli-
chen Räumen gegeben. Kirchen und 
christliche Politiker müssen auch 
mit Menschen reden, die der AfD 
angehören oder diese Partei wählen 
und dabei im engagierten Streit 
problematische Punkte deutlich be-
nennen: Demokratieverachtung, 

Ressentiments gegen alles 
„Fremde“, Verächtlichmachung de-
mokratischer Institutionen. Christen 
beten für alle Menschen. Die Kirche 
ist eine Gemeinschaft, deren Mit-
glieder sehr unterschiedliche Positi-
onen teilen. Dennoch bleiben wir im 
Gespräch und Gebet beieinander. 
Nicht zuletzt in der Pandemie hat 
sich das bewährt. Auch Landesbi-
schof Kramer plädierte dafür, die 
einzelnen Menschen nicht aufzuge-
ben, obwohl die AfD ihren antikirch-
lichen Kurs forciert habe. 
 
Abschließend dankte Landesbi-
schof Kramer den Mitgliedern des 
EAK als für ihn verlässliche Partne-
rinnen und Partner. Viele wichtige 
Themen konnten angesprochen 
werden, andere konnten nicht be-
handelt werden. Das gibt Stoff für 
die Fortsetzung des Gesprächs. Die 
Teilnehmenden vereinbarten ein 
Folgetreffen dieses Gedankenaus-
tausches im kommenden Jahr 
 

 
 

 

 
 
 
 

EAK Thüringen auch im Internet: 
www.eak-thueringen.de 

 

  

Teilnehmer des Gesprächs 
 

EKM: 
Landesbischof Friedrich Kramer, OKR Dr. André Demut, OKR Albrecht Steinhäuser 
 
EAK Thüringen: 
Dr. Detlef Baer, Dr. Ulrich Born, Prof. Dr. Jens Goebel (Vors.), Dr. Karl-Eckhard 
Hahn, Volker Heerdegen, Hans-Steffen Herbst, Gudrun Holbe, Jörg Kellner MdL, 
Dr. Thomas Knoll, Hildigund Neubert, Johannes Selle 
 

EAK Sachsen-Anhalt: 
Prof. Dr. Wolfgang Merbach, Anne-Marie Keding MdL, Jürgen Scharf (Vors.), Ste-
phen Gerhard Stehli MdL 
 

Das Gespräch fand im Erfurter Augustinerkloster statt. 
 

 

http://www.eak-thueringen.de/
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30 Jahre Religionsunterricht an Thüringer Schulen 
Umstrittener Start, erfolgreiche Bilanz und neue Impulse 
von Christine Lieberknecht, erste Thüringer Kultusministerin, Ministerpräsidentin a.D. und stellvertretende Bundes-
vorsitzende des Evangelischen Arbeitskreises 
 

 Christine Lieberknecht 

 
Als die erste Thüringer Landesre-
gierung im November 1990 das Re-
gierungshandeln im wiedererstan-
denen Land Thüringen übernahm, 
waren die bildungspolitischen De-
batten um ein neues demokrati-
sches Schulwesen bereits in vollem 
Gange. In etlichen Thüringer Städ-
ten und Landkreisen hatten Schu-
len bereits seit geraumer Zeit in ei-
gener Verantwortung mit der Ar-
beit an eigenen bildungspolitischen 
Konzepten begonnen. Es herrschte 
bildungspolitische Aufbruchstim-
mung. Ein für alle Mal sollte Schluss 
sein mit der Indoktrination durch 
die sozialistische Staatsideologie 
und der Auslieferung von Kindern 
und Jugendlichen im DDR-Bildungs-
wesen an die politischen Machtha-
ber der „Diktatur des Proletariats“. 
Im Mittelpunkt sollten ab jetzt das 
Kind mit seinen Bedürfnissen und 
ein neuer Geist, geprägt von Frei-
heit, Offenheit, Individualität, Viel-
falt, Toleranz und Verantwortung 
stehen. Die Forderung nach (Wie-
der)-einführung des Religionsunter-
richts, der zu DDR-Zeiten konse-
quent für Jahrzehnte aus den Schu-
len verbannt worden war, gehörte 
damals nicht zu den Forderungen 
der bildungspolitischen Neuanfangs 
im Land. Und auch die im neuen 
Landtag vertretenden Parteien ta-
ten sich mit Ausnahme der CDU 
schwer damit, der Einführung eines 
Religionsunterrichts an Thüringer 
Schulen etwas Positives abzugewin-
nen. Allein die katholische Kirche 
bestand unter Berufung auf Artikel 

7, Absatz 3 des Grundgesetzes von 
Anbeginn auf der Einführung des 
Religionsunterrichts an Thüringer 
Schulen als ordentliches Lehrfach. 
 
Die pauschale Skepsis, dass jetzt 
allzu schnell „schwarz“ werde, was 
zuvor noch als „rot“ galt, war weit 
verbreitet. Nicht wenige Pfarrerin-
nen und Pfarrer, die über Jahre mu-
tig dem SED-Staat die Stirn geboten 
hatten, sahen auch im neuen Staat 
eher einen Gegner als einen Part-
ner. Bischof Dr. Wanke vom Bistum 
Erfurt bemerkte zu dieser Situation 
einmal: „Ich bedaure, manchmal ge-
rade auch bei Christen ein grund-
sätzliches Miss-
trauen gegenüber 
den Repräsentan-
ten des jetzigen 
Staats Bundesre-
publik anzutref-
fen, als ob sie es 
noch mit den al-
ten Staatsfunktio-
nären der DDR zu 
tun hätten.“ (in 
Forum Politicum 
Jenense“, Nr. 6/99,93). 
 
Dazu kamen die positiven Erfahrun-
gen mit der Christenlehre, die sich 
anstelle des einstigen Religionsun-
terrichts in den kirchlichen Gemein-
den als „Lernort für den christlichen 
Glauben“ über viele Jahre hinweg 
gut etabliert hatte. Hier sahen vor 
allem viele kirchliche Mitarbeiter, 
Katechetinnen und Katecheten, 
nicht nur die Gefahr eines Abbruchs 
dieser guten Entwicklung, sondern 
nicht zuletzt auch eine Gefährdung 
der eigenen Arbeitsstelle. Nicht jede 
und jeder, der mit christlichen Kin-
dergruppen unter dem Dach der Kir-
che eine gute Arbeit leistete, konnte 
und wollte sich das unter den Bedin-
gungen eines ordentlichen 

Lehrfachs an einer öffentlichen 
Schule für sich vorstellen. Zudem 
hätte das ohne entsprechende Fort- 
und Weiterbildung in der Tat nicht 
so einfach funktioniert. Auch die 
CDU unter Lothar de Maiziere hatte 
in ihren neu formulierten Pro-
grammgrundsätzen vom März 1990 
unter dem Kapitel „Chancengleich-
heit durch neue Bildungskonzeptio-
nen“ noch jeden Gedanken an eine 
Mitwirkung der Kirchen herausge-
halten. Die Einführung eines Religi-
onsunterrichts war in diesem Gre-
mium zum damaligen Zeitpunkt kein 
Thema gewesen. 
 

 
Wie kam es dann doch bereits ein 
Jahr später im März 1991 im Thü-
ringer Landtag mit der Verabschie-
dung des Vorläufigen Thüringer Bil-
dungsgesetzes zur gesetzlichen Ein-
führung des Religionsunterrichts 
und parallel dazu für nichtkonfessi-
onell gebundene Schülerinnen und 
Schüler des Ethikunterrichts als or-
dentliche Lehrfächer an Thüringer 
Schulen?  
 
Entscheidend für die politische De-
batte und die Erreichung von Mehr-
heiten im Thüringer Landtag war die 
mit Grundgesetz Artikel 7, Absatz 3 
gegebene Rechtslage, vor allem die 
Möglichkeit, dass die mit dem 
Grundgesetz gegebene Regelung 
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eingeklagt werden könnte. Die ka-
tholische Kirche hatte für den Fall, 
dass es keine Festschreibung des 
Religionsunterrichts im Thüringer 
Bildungsgesetz geben würde, unum-
wunden eine solche Klage beim 
Bundesverfassungsgericht angekün-
digt. Für mich als damals verant-
wortliche Thüringer Kultusministe-
rin war eine solche Drohung aller-
dings nicht der entscheidende 
Grund. Vielmehr war ich selbst in-
nerlich der festen Überzeugung, 
dass im Religionsunterricht eine 
große Chance für unser Schulwesen 
liegen könne, wenn der Staat einer 
Institution außerhalb seiner selbst, 
nämlich der Kirche, auf diese Weise 
einen Freiraum einräumt, der auch 
das gesellschaftskritische Element 
einschließt. „Wenn man das Wort 
Gottes ernst nimmt, wird man sich 
auch kritisch auseinandersetzen mit 
dem, was gesellschaftspolitisch Rea-
lität ist. Die Kirche kann dies von ei-
ner anderen Freiheit her tun … Die-
ser Kritik soll sich der Staat ausset-
zen“, so meine damalige Argumen-
tation, bezogen insbesondere ge-
genüber den Kritikern des Religions-
unterrichts von Seiten meiner eige-
nen evangelischen Kirche. (Herder 
Korrespondenz, Oktober 1991, 
465). 
 
Dazu gehörte für mich auch die 
Hoffnung auf offene und spannende 
Debatten in den Lehrerzimmern mit 
Theologen und entsprechend aus-
gebildeten kirchlichen Mitarbeitern 
als neue Kolleginnen und Kollegen. 
Und natürlich ging es in allererster 
Linie um die Überzeugung, die ich 
als damals zuständige Ministerin 
teilte, dass es im Religionsunterricht 
um existentielle Fragen des Men-
schen gehe und dieser Unterricht 
schon allein deshalb nicht margina-
lisiert werden dürfe und zudem tun-
lichst authentisch, das heißt unter 
inhaltlicher Verantwortung der Kir-
chen unterrichtet werden sollte. 
 
Einfach war das freilich alles nicht. 
Da war es gut, dass sich nach den 

anfänglich sehr streitbefangenen 
Debatten, bei denen mir im Wesent-
lichen die katholische Kirche zur 
Seite gestanden hatte, im Lauf der 
weiteren Beratungen sich mit dem 
damaligen Oberkirchenrat und De-
zernenten für Bildungsfragen Lud-
wig Große auch auf evangelischer 
Seite ein zunehmend engagierterer 
Mitstreiter für die Einführung des 
Religionsunterrichts gefunden 
hatte. Allerdings konnten wir trotz 
nunmehr grundsätzlicher Zustim-
mung beider großen Kirchen nicht 
voraussetzungslos zur Tagesord-
nung übergehen.  
 
Neben den Fragen, die bei der Ein-
führung eines neuen Unterrichtsfa-
ches immer zu klären sind, wie die 
nach geeignetem Lehrpersonal, 
einschließlich nach dessen Ausbil-
dung und Anerkennung, nach 
neuen Lehrplänen und Lehrmateri-
alien, nach der quantitativen und 
qualitativen Einordnung in die je-
weiligen Stundentafeln u.a. mehr, 
waren in diesem Fall sämtliche The-
men gemeinsam mit den evangeli-
schen und katholischen Kirchen ab-
zustimmen. Dazu kam die parallele 
Einführung des Ethikunterrichts, der 
abweichend von den alten Bundes-
ländern nicht nur als „Ersatzunter-
richt“ angeboten werden sollte, 
sondern ebenfalls als dem Religions-
unterricht gleichgestelltes ordentli-

ches Lehrfach. Auch für die Einfüh-
rung des konfessionell getrennten 
Religionsunterrichts, auf dem vor al-
lem die katholische Kirche bestand, 
mussten in der Minderheitensitua-
tion, in der sich oft beide Kirchen an 
vielen Orten befanden, faire Rege-
lungen getroffen werden. Bezüglich 

der von kirchlicher Seite gestellten 
Lehrkräfte waren zwischen Staat 
und Kirche Gestellungsverträge aus-
zuhandeln. Und staatliche Lehr-
kräfte brauchten eine Vokation 
durch die Kirchen als Ausdruck der 
kirchlichen Mitverantwortung für 
den Religionsunterricht an öffentli-
chen Schulen.  
 
Schließlich konnte trotz aller Skepsis 
um die Einführung des Religionsun-
terrichts und vieler Hürden, die auf 
diesem Weg zu nehmen waren, be-
reits im Schuljahr 1991/92 in etli-
chen Thüringer Regionen begonnen 
werden. Erste praktische Erfahrun-
gen wurden gesammelt. Diese wa-
ren ermutigend. Mit viel Einfüh-
lungsvermögen und innerer Über-
zeugung warb u.a. Bildungsstaats-
sekretär Hermann Ströbel für die At-
traktivität des neuen Unterrichts-
fachs aus Sicht von Schülern, Leh-
rern, der Schule, der Eltern und 
nicht zuletzt der kooperativen Zu-
sammenarbeit von Kirche und Staat. 
„Begreifen wir Schule als Lernwerk-
statt des Menschen für den Men-
schen (Comenius „officina homi-
num), dann brauchen wir den Religi-
onsunterricht, weil er die funda-
mentalen Fragen des Lebens stellt 
und darauf auch Antworten zu ge-
ben vermag“, (so am 29.10.1997 in 
„Am Puls der Zeit. Treffpunkt Schule 
und Kirche“ in Reinhardsbrunn). 

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums 
der Einführung des Religionsunter-
richts an Thüringer Schulen am 30. 
August 2001 in Weimar konnte Her-
mann Ströbel feststellen: „Dass der 
vor zehn  Jahren auch auf kirchlicher 
Seite nicht unumstrittene schulische 
Religionsunterricht heute 
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anerkannt ist, haben wir der tägli-
chen mühevollen Arbeit vieler Reli-
gionslehrerinnen und -lehrer zu ver-
danken, die ihren Glauben bezeu-
gen, sich professionell auf existenzi-
elle Grundfragen einlassen, den aka-
demischen Streit nicht scheuen und 
in mühevoller Kleinarbeit Wertebe-
wusstsein schaffen.“ Damals be-
suchten 22,8 Prozent aller Schüler 
den evangelischen und 6,7 Prozent 
den katholischen Religionsunter-
richt. 65,8 Prozent wählten den 
Ethikunterricht. Diese Zahlen ha-
ben sich in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten kaum verändert. Im 
vergangenen Schuljahr 2020/21 
nahmen 23,5 Prozent der Schüler 
am evangelischen und 5,8 Prozent 
am katholischen Religionsunter-
richt und 69,4 Prozent am Ethikun-
terricht teil. Damit entschieden sich 
regelmäßig mehr Schüler eines 
Jahrgangs für den Besuch des Reli-
gionsunterrichts als christlich ge-
tauft wurden. Insgesamt waren für 
den Religionsunterricht 155 kirchli-
che und 512 staatliche Lehrkräfte 
an den Thüringer Schulen im Ein-
satz.  
 

In einer Pressemeldung der EKM 
vom 15. Juli 2021 heißt es aus Anlass 
der Einführung des Religionsunter-
richts vor 30 Jahren: „Der Unterricht 
gibt mit seiner auf Vertrauen, 
Selbstverantwortung und solidari-
sches Handeln gerichteten Pädago-
gik wesentliche Impulse für das 
schulische Leben und leistet einen 
erkennbaren Beitrag für ein gutes 
Schulklima.“ Die sowohl von kirchli-
cher als auch von staatlicher Seite 
gezogene Bilanz ist erfreulich. Zu-
gleich heißt es nach drei Jahrzehn-
ten erfolgreichen Unterrichts aber 
auch „Aufbruch zu neuen Ufern“.  
 
Bereits Anfang 2019 wurde für die 
Erteilung eines konfessionell-ko-
operativen Religionsunterrichts in 
Thüringen eine Vereinbarung zwi-
schen den Bistümern Erfurt, Dres-
den-Meißen und Fulda und der 
Evangelischen Kirche Mittel-
deutschlands sowie der Evangeli-
schen Kirche in Kurhessen-Waldeck 
geschlossen. Dieser Unterricht soll 
im Rahmen eines Modellprojekts an 
ausgewählten Schulen insbeson-
dere in Regionen mit besonders we-
nig kirchlicher Bindung stattfinden.  

Immer stärker sind Religions- und 
Ethikunterricht in unserer pluralen 
Gesellschaft auch Teil des interkul-
turellen Bildungsauftrags unserer 
Schulen. In diesem Kontext haben 
sich die vorhandenen Thüringer Re-
gelungen als erfreulich zukunfts- 
und anschlussfähig innerhalb des 
Fächerkanons unseres Thüringer 
Schulwesens erwiesen. Wertever-
mittlung ist kein Exklusivanspruch 
mehr von Religions- und Ethikunter-
richt, umso mehr aber sind gerade 
diese beiden Fächer zu unverzicht-
baren Partnern eines wertegebun-
denen Unterrichts auch in den an-
deren Fächern geworden. Mehr 
denn je sind heute für Schülerinnen 
und Schüler eine ganzheitliche Bil-
dung und Erziehung gefragt. Die 
Vergewisserung über die eigenen 
kulturellen und religiösen Wurzeln 
ist dabei ebenso unerlässlich wie 
eine nachvollziehbare Wertebezo-
genheit eigenen Handelns. Zu die-
sen Herausforderungen leistet der 
Religionsunterricht an Thüringer 
Schulen in überzeugender Weise 
seinen Beitrag. Ich bin sicher, er 
wird dies auch in Zukunft tun.  
 

 
 

30 Jahre evangelischer Religionsunterricht an Thüringer Schulen 
Rückschau und Ausblick 
von Liane Engelbrecht, Leiterin des Referats Bildungsrecht im Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche in Mittel-
deutschland und Dr. André Demut, Beauftragter der Evangelischen Kirchen bei Landtag und Landesregierung in 
Thüringen 
 

Die allermeisten Menschen auf die-
ser Welt – wie modern sich die Ge-
sellschaft, in der sie leben, auch im-
mer begreifen mag – glauben an 
höhere Mächte und daran, dass die 
vorfindliche Welt nicht das Ganze 
der Wirklichkeit ist. Religionen sind 
vital. Sie geben Impulse für ein gu-
tes menschliches Leben und bergen 
zugleich aufgrund unterschiedli-
cher individueller Weltanschauun-
gen und Auffassungen Konfliktpo-
tential. Deshalb sollten Grundord-
nungen der sich als säkular definie-
renden Gesellschaften Freiräume 

vorsehen und sichern, in denen das 
Phänomen Religion öffentlich sicht-
bar bleibt und strukturiert bearbei-
tet werden kann. Das hierfür erfor-
derliche faire und friedliche Zusam-
menwirken der Menschen braucht 
individuelles Wissen um Religionen 
und Weltanschauungen und will zu-
gleich gelernt sein. Religiöse Bildung 
geschieht nicht nur im Eigeninte-
resse der Religionsgemeinschaften. 
Vielmehr trägt sie zur Sicherung frei-
heitlicher Gesellschaftssysteme bei. 
Die Geschichte Thüringens lehrt, 
dass sich in einer Gesellschaft das 

Phänomen Religion nicht einfach 
durch staatliche Gewalt auslöschen 
lässt. Junge Menschen und deren 
Erziehungsberechtigte schätzen 
noch immer religiöse Bildung, bei-
spielsweise durch den Besuch des 
an Thüringer Schulen in gemeinsa-
mer Verantwortung von Staat und 
Kirche angebotenen evangelischen 
Religionsunterrichts.   
 
 
 

Von der Abschaffung des 
Religionsunterrichts … 
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Vor 75 Jahren - 1946 - verlor der 
konfessionell getrennte Religions-
unterricht in der Sowjetischen Be-
satzungszone1 den Status eines or-
dentlichen Lehrfachs2. Begründet 
wurde dies mit der für den schuli-
schen Bereich notwendigen Tren-
nung von Staat und Kirche. Die Ver-
fassung der Deutschen Demokrati-
schen Republik von 1949 garan-
tierte: 
 
Artikel 40 
„Der Religionsunterricht ist Angele-
genheit der Religionsgemeinschaften. 
(…)“ 
 
Artikel 44 
„Das Recht der Kirche auf Erteilung 
von Religionsunterricht in den Räu-
men der Schule ist gewährleistet. Der 
Religionsunterricht wird von den 
durch die Kirche ausgewählten Kräften 
erteilt. Niemand darf gezwungen oder 
gehindert werden, Religionsunterricht 
zu erteilen. Über die Teilnahme am 
Religionsunterricht bestimmen die Er-
ziehungsberechtigten.“ 

 
Als außerschulische Angelegenheit 
war der Religionsunterricht Repres-
salien der DDR-Bürokratie ausge-
setzt. Meinungsverschiedenheiten 
zwischen den Kirchen und der DDR-
Führung beendete 1958 der Minis-
ter für Volksbildung Fritz Lange per 
Erlass „zur Sicherung von Ordnung 
und Stetigkeit im Erziehungs- und 
Bildungsprozess der allgemeinbil-
denden Schulen“.3 Der „Lange-Er-
lass“ ordnete zur Vermeidung einer 
Überbeanspruchung der Schüler*in-
nen eine zweistündige Zwangs-
pause zwischen staatlichem Unter-
richt und außerschulischen Aktivitä-
ten an. Jede Werbung für den Religi-
onsunterricht wurde verboten, die 
Bereitstellung von Schulräumen auf 

 
1 In der SBZ waren mehr als 90 Prozent der 
Bevölkerung Christen, die überwiegend den 
evangelischen Landeskirchen angehörten. 
2 § 2 des Gesetzes zur Demokratisierung der 
deutschen Schule vom Mai/Juni 1946; Die-
ses aufgrund Befehls der Sowjetischen Mili-
täradministration in Deutschland (SMAD) 
von den Landesverwaltungen der Länder 
Thüringen, Sachsen und Mecklenburg-

Grundschulen beschränkt. Die kom-
plizierte Unterrichtsorganisation 
zwang die Kirchen zur Preisgabe ei-
nes flächendeckenden Unterrichts-
angebots. Zunächst brach der Un-
terricht im ländlichen Raum weg. Ab 
1962 fand in schulischen Räumen 
kein Religionsunterricht mehr statt. 
 
Ende 1989 gehörten im Gebiet der 
DDR weniger als 40 Prozent der Be-
völkerung einer Kirche an, davon 
knapp 85 Prozent einer evangeli-
schen Landeskirche. Der Religions-
unterricht war seit Jahrzehnten aus 
den schulischen Stundentafeln ver-
bannt, christlich konnotierte Be-
griffe und Formulierungen im 
Sprachgebrauch von Verwaltung, 
Schule und Universitäten durch 
neutrale, umschreibende Formulie-
rungen ersetzt4, die religiöse 
Sprachfähigkeit weiter Teile der Be-
völkerung beeinträchtigt.  
 
 
 

… zur Wiederzulassung reli-
giöser Werte in Schule und 
Gesellschaft … 
 
 

Seit dem 3. Oktober 1990 gilt für das 
Gebiet der aufgelösten DDR das 
Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland vom 23. Mai 1949. Ar-
tikel 7 Absatz 2 und 3 GG beinhaltet 
in teilweise wörtlicher Übereinstim-
mung die Formulierung des Artikels 
149 Absatz 1 und 2 der Weimarer 
Reichsverfassung vom 11. August 
1919:  
 
Artikel 7 
„(1) Das gesamte Schulwesen steht 
unter der Aufsicht des Staates. 
(2) Die Erziehungsberechtigten haben 
das Recht, über die Teilnahme des 

Vorpommern sowie der Provinzen Sachsen 
und Mark Brandenburg jeweils gleichlau-
tend beschlossene Gesetz bildete die recht-
liche Basis für die Zentralisierung des Schul-
systems. Abgelöst wurde es durch das Ge-
setz über die sozialistische Entwicklung des 
Schulwesens in der Deutschen Demokrati-
schen Republik vom 2. Dezember 1959. 

Kindes am Religionsunterricht zu be-
stimmen. 
(3) Der Religionsunterricht ist in den 
öffentlichen Schulen (…) ordentliches 
Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen 
Aufsichtsrechtes wird der Religionsun-
terricht in Übereinstimmung mit den 
Grundsätzen der Religionsgemein-
schaften erteilt. Kein Lehrer darf ge-
gen seinen Willen verpflichtet werden, 
Religionsunterricht zu erteilen.“ 

 
Die Verfassung des Freistaats Thü-
ringen vom 25. Oktober 1993 hatte 
der Entkirchlichung weiter Teile der 
Bevölkerung und zugleich religiösen 
Minderheiten Rechnung zu tragen: 
 
Artikel 22 Absatz 3 
„Die Lehrer haben auf die religiösen 
und weltanschaulichen Empfindungen 
aller Schüler Rücksicht zu nehmen.“ 
 
Artikel 25 
„(1) Der Religions- und Ethikunterricht 
sind an den öffentlichen Schulen or-
dentliche Lehrfächer. 
(2) Die Eltern und anderen Sorgebe-
rechtigten haben das Recht, über die 
Teilnahme des Kindes am Religions- 
oder Ethikunterricht zu entscheiden. 
Mit Vollendung des 14. Lebensjahres 
obliegt diese Entscheidung den Ju-
gendlichen in eigener Verantwortung. 
(3) Kein Lehrer darf gegen seinen Wil-
len verpflichtet werden, Religionsun-
terricht zu erteilen.“ 

 
Artikel 7 GG sowie das korrespon-
dierende Landesverfassungsrecht 
besitzen Grundrechtsqualität so-
wohl im Hinblick auf die Erziehungs-
berechtigten bzw. Schüler*innen als 
auch auf die Religionsgemeinschaf-
ten. Das Verhältnis beider verfas-
sungsrechtlicher Regelungen be-
stimmt Artikel 142 GG. Danach blei-
ben ungeachtet Artikel 31 GG5 Best-
immungen der Landesverfassung 

3 Kirchliches Jahrbuch für die Evangelische 
Kirche in Deutschland, Nr. 85, Gütersloh 
1958, S. 163 f. 
4 Klaus Siewert, Vor dem Karren der Ideolo-
gie: DDR-Deutsch und Deutsch in der DDR, 
Münster 2004, S. 321 
5 Artikel 31 GG: „Bundesrecht bricht Lan-
desrecht.“ 
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auch insoweit in Kraft, als sie in 
Übereinstimmung mit den Artikeln 
1 bis 18 GG Grundrechte gewähr-
leisten. Das bedeutet zugleich, dass 
weiterreichende landesrechtliche 
Garantien dem Vorrang des Bundes-
rechts unterliegen, also gegenüber 
abweichenden bundesrechtlichen 
Regelungen zurücktreten. Würden 
dagegen Thüringer Regelungen zum 
Religionsunterricht den Garantien 
des Artikels 7 GG nicht genügen, 
wäre das Landesrecht insoweit un-
gültig und damit unbeachtlich.  
Seit der Wiedervereinigung ist der 
im Freistaat wiedereingeführte kon-
fessionell getrennte Religionsunter-
richt durch Bundesrecht vor Ein-
schränkungs- bzw. Abschaffungs-
tendenzen auf Landesebene dop-
pelt gesichert. Erziehungsberech-
tigte bzw. Schüler*innen und Religi-
onsgemeinschaften können sowohl 
den Thüringer Verfassungsgerichts-
hof als auch das Bundesverfassungs-
gericht anrufen, sollte ihnen der Re-
ligionsunterricht ihrer Konfession 
durch staatliche Willkür vorenthal-
ten werden. 
 
 
 

…, die gegenwärtige Situa-
tion des evangelischen Re-
ligionsunterrichts … 
 
 

Das 1993 durch das Thüringer Schul-
gesetz abgelöste Vorläufige Bil-
dungsgesetz vom 25.03.1991 re-
gelte den Religionsunterricht im 
Wesentlichen grundgesetzkonform. 
Ab dem Schuljahr 1991/1992 sind 
an Thüringer allgemeinbildenden 
Schulen der konfessionell getrennte 
Religionsunterricht und der Ethikun-
terricht als ordentliche Lehrfächer 
entsprechend dem jeweiligen Be-
darf durchgehend eingerichtet. Seit 
nunmehr 30 Jahren setzen sich 
junge Menschen im Schulunterricht 
mit den großen Fragen des Lebens 

 
6 Zum Vergleich Sachsen-Anhalt: Schuljahr 
2012/2013 - 31.201 Schüler*innen, Schul-
jahr 2020/2021 – 27.273 Schüler*innen  

auseinander: Wer bin ich? Wer will 
ich sein? Woher kommen wir? Wie 
können wir gemeinsam das Zusam-
menleben aller gestalten? Wie ge-
lingt Frieden? Wem kann man ver-
trauen? Was dürfen wir hoffen? Es 
geht um ethische, soziale und politi-
sche Fragen, Umweltschutz, Flüch-
tige im Mittelmeer – menschliche 
Katastrophen im Großen wie im 
Kleinen.  
Eigene Überzeugungen und Positio-
nen werden entwickelt und disku-
tiert. Schüler*innen ergründen 
sperrige biblische Texte, lesen und 
hören Zeugnisse anderer Religio-
nen, analysieren Gedanken von Im-
manuel Kant, Olympe de Gouges 
oder Hartmut Rosa, überlegen, was 
Jesus dazu sagen würde, fragen ihre 
Lehrer*innen: „Glauben Sie das 
wirklich?“. Staatliche Lehrkräfte mit 
mindestens einer weiteren Lehrbe-
fähigung in einem anderen Unter-
richtsfach und kirchliche Gestel-
lungskräfte – Pfarrer*innen und Ge-
meindepädagog*innen – setzen Im-
pulse, diskutieren, hören zu, offen-
baren ihre eigenen Überzeugungen, 
positionieren sich, stehen für Ge-
spräche zwischen Tür und Angel be-
reit. 
 
Dennoch nimmt die Teilnahme am 
evangelischen Religionsunterricht 
entsprechend der allgemeinen Ent-
wicklung der evangelischen Kirchen-
glieder ab. Im Schuljahr 2012/13 be-
suchten 43.357 Thüringer Schü-
ler*innen den Unterricht, im Schul-
jahr 2020/2021 noch 38.879.6 Die 
Schulschließungen und die Umstel-
lung des Unterrichts auf digitale For-
mate seit März 2020 aus Anlass der 
Corona-Pandemie haben zu keinen 
spürbaren Einbrüchen geführt.  
 
Die Entwicklung der Teilnehmerzah-
len variiert Schulart-spezifisch. Im 
gymnasialen Bereich ist nach wie 
vor eine konstante Teilnahme zu 

7 Im Schuljahr 2012/2013 erteilten 450 
staatliche Lehrer*innen das Fach Evangeli-
sche Religionslehre, im Schuljahr 
2020/2021 waren es 510.  

verzeichnen. Insbesondere an 
Grundschulen im ländlichen Raum 
fehlen Religionslehrkräfte. Dort 
wird das Fach häufiger mit nur einer 
Wochenstunde oder gar nicht ange-
boten. Der Grundschullehrkräfte-
mangel lässt sich nicht vollständig 
durch die Gestellung kirchlicher Mit-
arbeiter*innen ausgleichen. Das hat 
zunehmend Auswirkungen auf den 
Unterrichtsbesuch an Regelschulen. 
Mit Ausnahme der Bereiche Erzie-
hung und Pflege wird das Fach an 
berufsbildenden Schulen kaum an-
geboten. 
Erfreulicherweise bleibt in Thürin-
gen der Anteil evangelischer Schü-
ler*innen im Verhältnis zur Schüler-
gesamtzahl stabil. 30 Prozent der 
Teilnehmer*innen am evangeli-
schen Religionsunterricht sind keine 
evangelischen Kirchenglieder. Auch 
wird der Unterricht verstärkt durch 
staatliche Lehrkräfte abgedeckt.7 
Bedenklich stimmt hingegen, dass 
im Freistaat derzeit 481 für den 
evangelischen Religionsunterricht 
angemeldeten Schüler*innen kein 
Unterricht angeboten werden 
kann.8 
 
 
 

… und wie das Fach nach-
haltig an Thüringer Schulen 
abgesichert werden kann. 
 

Im letzten Jahrzehnt hat sich die 
Zahl der von den evangelischen Kir-
chen in Thüringen gestellten kirchli-
chen Religionslehrkräfte nahezu 
halbiert. Die zunehmend mit der 
Unterrichtsabdeckung betrauten 
staatlichen Lehrer*innen sind deut-
licher gefordert, den kirchlichen 
Auftrag in die Lebenswelten der jun-
gen Menschen einzutragen. Gelin-
gen kann ihnen dies durch eine ver-
lässliche Bindung an das kirchliche 
Umfeld ihrer Schule bzw. ihres Woh-
norts. Kirchengemeinden und Kir-
chenkreise sind aufgerufen, auf 

8 Zum Vergleich Sachsen-Anhalt: Hier erhal-
ten aktuell 955 für den evangelischen Reli-
gionsunterricht angemeldete Schüler*in-
nen keinen Unterricht. 
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staatliche Religionslehrer*innen zu-
zugehen, sie anzusprechen und de-
ren Arbeit in der Schule öffentlich 
wahrnehmbar wertzuschätzen, bei-
spielsweise durch die Einladung zu 
Begegnungsnachmittagen. 
 

Kirchenrechtsrätin  
Liane Engelbrecht ist 
Leiterin des Referats 
Bildungsrecht im Lan-
deskirchenamt der 
Evangelischen Kirche 
in Mitteldeutschland 
 
 

 
Die Gewinnung von Lehramtsstu-
dierenden an Thüringer Universitä-
ten bedarf einer verstärkten Bewer-
bung des Fachs sowie einer persön-
lichen Kontaktpflege durch kirchli-
che Vertreter*innen. 
 
Die zur Behebung des Lehrkräfte-
mangels mit der Erteilung des Fachs 
betrauten Quer- und Seiteneinstei-
ger*innen in das staatliche Lehramt 
besitzen unterschiedliche theologi-
sche und pädagogische Vorbildun-
gen. Individueller Beratungsbedarf 
sowie speziell zugeschnittene Aus-
bildungs- und Begleitprogramme 
sind nötig. Im Frühjahr 2022 wird 
ein kirchliches Pilotprojekt für ein 
dauerhaftes Qualifizierungsangebot 
in hybrider Form starten. 
 
Der Religionsunterricht an berufsbil-
denden Schulen könnte junge Er-
wachsene erreichen, die für klassi-
sche Angebote der kirchlichen Ge-
meindearbeit kaum ansprechbar 
sind. An einer staatlichen Berufs-
schule im Kirchengebiet der Evange-
lischen Kirche in Mitteldeutschland 
soll für die Ausbildung junger Land-
wirte das Modell eines „Religions-
unterrichts am anderen Ort“ unter 
dem Motto „Landwirtschaft trifft 
Religion“ erprobt werden. Die Erör-
terung ausbildungs- und berufsbe-
zogener Themen und Fragestellun-
gen im Rahmen neuer Lernformen 
steht im Mittelpunkt. 

Aktuell besuchen 23,5 Prozent der 
Thüringer Schüler*innen den evan-
gelischen und 5,8 Prozent den ka-
tholischen Religionsunterricht. Die 
„allgemeinbildende“ Funktion der 
religiösen Bildung an öffentlichen 
Schulen bleibt gewahrt, wenn sich 
möglichst viele Schüler*innen für 
den Religionsunterricht interessie-
ren und daran teilnehmen. Die Bil-
dung konfessioneller schulischer 
Lerngruppen gelingt aufgrund der 
regional unterschiedlichen religiö-
sen bzw. konfessionellen Prägung 
der Bevölkerung nicht überall in 
gleichem Maße. Aus verfassungs-
rechtlichen Gründen ist in Thürin-
gen ein konfessionell getrennter Re-
ligionsunterricht anzubieten. Des-
halb bedarf es auch für den evange-
lischen Religionsunterricht starker 
Verbündeter sowie einer konzeptio-
nellen Neuausrichtung.  
 
Vor diesem Hintergrund wurde An-
fang 2019 die „Vereinbarung zwi-
schen den Bistümern Erfurt, Dres-
den, Meißen und Fulda und der 
Evangelischen Kirche in Mittel-
deutschland sowie der Evangeli-
schen Kirche von Kurhessen-Wal-
deck über konfessionell-kooperativ 
erteilten Religionsunterricht in Thü-
ringen“ geschlossen. Danach soll 
insbesondere in Regionen, die hin-
sichtlich einer oder beider Konfessi-
onen eine Diaspora-Situation auf-
weisen, im Rahmen eines befriste-
ten Modellprojekts an ausgewähl-
ten öffentlichen allgemeinbilden-
den Schulen ein konfessionell-ko-
operatives Religionsunterrichtsan-
gebot erprobt werden. Entspre-
chend den Möglichkeiten der jewei-
ligen Schule sowie nachrangig zur 
Bildung konfessionell homogener 
Lerngruppen können nach dem Wil-
len der Kirchen im Rahmen des kon-
fessionellen Religionsunterrichts ge-
mischt-konfessionelle Lerngruppen 
eingerichtet werden, die in einem 
pädagogisch verantwortbaren Tur-
nus abwechselnd von einer katholi-
schen und einer evangelischen 

Lehrkraft – oder umgekehrt – zu un-
terrichten sind. Die konfessionelle 
Prägung des Unterrichts richtet sich 
nach der kirchlichen Beauftragung 
der unterrichtenden Lehrkraft (Mis-
sio canonica oder Vocatio). Teilneh-
menden Schüler*innen ist das je-
weilige konfessionelle Profil ökume-
nisch sensibel darzustellen und zu 
bezeugen. Die Durchführung des 
Modellprojekts erfordert Zustim-
mungserklärungen der Schulleitung, 
der Erziehungsberechtigten bzw. 
der religionsmündigen Schüler*in-
nen und der interessierten Lehr-
kräfte. Die amtlichen Lehrpläne für 
die Fächer Evangelische sowie Ka-
tholische Religionslehre sind durch 
Lehrplanhinweise zu ergänzen, inte-
ressierte Lehrkräfte fortzubilden. 
 
Da der Religionsunterricht gemein-
sam von Staat und Kirche verant-
wortet wird, müssen die Kirchen zu 
diesem Modellprojekt eine gemein-
same Vereinbarung mit dem Frei-
staat Thüringen abschließen. Das 
noch nicht unterzeichnete Vertrags-
dokument stellt klar, dass die staat-
lichen Regelungen zum konfessio-
nell getrennten Religionsunterricht 
bei der Umsetzung des Modellpro-
jekts zu wahren sind. 
 
Allen Beteiligten bleibt zu wün-
schen, dass diese für Thüringen rich-
tungsweisende Übereinkunft zum 
Religionsunterricht zustande 
kommt und erfolgreich umgesetzt 
werden kann. 
 

 
Oberkirchenrat Dr. André Demut ist seit 
dem 1. März 2021 Beauftragter der 
Evangelischen Kirchen bei Landtag und 
Landesregierung in Thüringen. 
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Hessisch Thüringen 
Nachrichten aus einer vergangenen Welt 
von Prof. Dr. Jens Goebel, Kultusminister a.D., Landesvorsitzender des Evangelischen Arbeitskreises der CDU Thürin-
gen 
 

 Jens Goebel 

 
Die Kleinteiligkeit territorialer Sou-
veränität hat in den vergangenen 
Jahrhunderten die Entwicklung in 
Deutschland geprägt. Für das sich 
immer wieder verändernde Bild 
der Landkarte Deutschlands mit 
seinen bis zu 1700 eigenständigen 
Staaten ist der Name „Flickentep-
pich“ sprichwörtlich geworden. Da-
bei spielten nicht einmal lands-
mannschaftliche Zugehörigkeiten 
eine besondere Rolle. Jeder Lan-
desherr nahm, was er kriegen 
konnte. Erbteilungen und das Erlö-
schen von Linien veränderten das 
Bild ständig. Lange bestimmten die 
Landesherren auch die religiöse Prä-
gung ihrer Untertanen. Das ist die 
Basis der Gliederung der Kirchenge-
biete innerhalb der Evangelischen 
Kirche in Deutschland bis heute. 
Nachmittag, was er kriegen konnte. 
 
Im Jahre 1360 erwarben die Land-
grafen von Hessen Besitzanteile an 
der Herrschaft Schmalkalden, die in 
etwa so groß war, wie der Altkreis 
Schmalkalden im Jahr 1990. Diese 
Anteile mussten sie sich bis 1583 mit 
der Grafschaft Henneberg-Schleu-
singen teilen. Nach dem Aussterben 
der dortigen Grafenlinie wurde der 
Kreis kurhessisch und schließlich 
wie die übrigen Territorien von 
Kurhessen 1866 preußisch und Teil 
der preußischen Provinz Hessen-
Nassau mit der Provinzhauptstadt 
Kassel. Im Zuge der totalen Kriegs-
führung gliederte der NS-Staat 1944 

die preußischen Gebiete in Thürin-
gen in das Land Thüringen ein. Im 
Ergebnis des Zweiten Weltkriegs be-
fanden sich Hessen und Thüringen 
auf unterschiedlichen Seiten des Ei-
sernen Vorhangs. Die Trennung der 
Territorien verfestigte sich. Kaum je-
mand nimmt heute im täglichen Le-
ben mehr wahr, dass auch die thü-
ringische Landeshauptstadt Erfurt 
bis 1944 zu Preußen gehörte. Ein 
Blick in andere Teile unserer Welt 
verrät, dass Grenzen menschenge-
machte Trennlinien sind, die sich in 
historischer Dimension häufig än-
dern. Für Menschen, die davon be-
troffen sind, bedeutet dies immer 
Veränderung, manchmal Freude 
und oft Leid. Die Unverletzlichkeit 
von Grenzen oder die territoriale In-
tegrität ist daher heute ein wichti-
ger Grundsatz des Miteinanders von 
Staaten. Freilich wird dieser Grund-
satz immer wieder verletzt. 
Der Kreis Schmalkalden gehört 
heute als Teil des Landkreises 
Schmalkalden-Meiningen natürlich 
zu Thüringen. Kirchenrechtlich ge-
hört er aber für evangelische Chris-
ten zur Evangelischen Kirche von 
Kurhessen-Waldeck. 
 

 
Schmalkalder Schloss 

 
Im Zuge der Reformation wurden 
nach 1517 weite Teile West-, Nord- 
und Mitteleuropas protestantisch. 
Der Widerstand Kaiser Karls V. ge-
gen diese Entwicklung, verschie-
dene Reichstage und sogar der 
Schmalkaldische Krieg von 1547 

konnten diese Entwicklung nicht 
aufhalten. Die verschiedenen Lan-
desherren wollten aber die Einheit 
im Glauben in ihren jeweiligen Ter-
ritorien bewahren. So kam es im 
Augsburger Religionsfrieden von 
1555 zur Verabschiedung des 
Grundsatzes „wes Fürst, des 
Glaube“. Die Religion des Landes-
herren bestimmte die Religion der 
Untertanen. Das brachte erneut 
Leid über Menschen, die im „fal-
schen“ Land lebten und nun konver-
tieren oder sich eine neue Bleibe su-
chen mussten. Auch kriegerische 
Auseinandersetzungen blieben 
nicht aus. Und dass es bei der 
Reichsgründung von 1871 nur zur 
„kleindeutschen“ Lösung kam, lag 
nicht zuletzt daran, dass das protes-
tantische Preußen seine Hegemonie 
behaupten wollte und die süddeut-
schen katholischen Territorien, ins-
besondere die Habsburger Monar-
chie, außen vor bleiben sollten. 
 
Die evangelischen Kirchen in 
Deutschland waren bis 1918 Kirchen 
der jeweiligen Länder, deren Ober-
häupter meist die regierenden Fürs-
ten waren. Erst durch die Weimarer 
Reichsverfassung kam es zu einer 
gewissen Trennung von Kirche und 
Staat. Die Territorien der heute be-
stehenden zwanzig Gliedkirchen der 
Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD) haben sich auf dieser 
Grundlage geformt.  
 
Der ehemalige preußische Kreis 
„Herrschaft Schmalkalden“ ist 
heute ein Kirchenkreis der Evange-
lischen Kirche von Kurhessen-Wal-
deck (EKKW), dessen Wiederanglie-
derung vor dreißig Jahren erfolgte. 
Das ist ein kleines Jubiläum und zu-
gleich Anlass für diesen Bericht. Da-
mit gibt es wieder eine mentale Brü-
cke aus dem Thüringer Wald nach 
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Hessen, die an die beinahe sechs-
hundertjährige politische Zugehö-
rigkeit erinnert. Dass das so ist, war 
nicht selbstverständlich, sondern 
die bewusste Willensentscheidung 
der evangelischen Christen im 
Schmalkalder Raum nach der fried-
lichen Revolution. 
 
Schon bald nach Ende des Zweiten 
Weltkriegs wurde klar, dass die Ver-
waltung des Kirchengebietes von 
Kassel aus nur schwer möglich war. 
Die Machthaber in Ost-Berlin behin-
derten den Verkehr über die inner-
deutsche Grenze nach Kräften. 1951 
gab es einen ersten Vertrag zwi-
schen der Evangelischen Kirche in 
Kurhessen-Waldeck und der Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche in Thü-
ringen (ELKT) über die Unterstüt-
zung des Kirchenkreises bei der Ver-
waltung seiner Angelegenheiten, 
der Bestellung von Pfarrern und 
weiteren administrativen Tätigkei-
ten durch die ELKT. Nach dem Bau 
der Mauer 1961 wurde die Situation 
noch schwieriger. Auch die Einheit 
der EKD war der DDR-Führung ein 
Dorn im Auge. 1969 traten die acht 
ostdeutschen Landeskirchen aus 
der EKD aus und gründeten den 
Bund Evangelischer Kirchen in der 
DDR (BEK). 
 

 
Ablichtung des „Geheimvertrags“ von 1970 

 
1971 schlossen die thüringische und 
die kurhessische Landeskirche einen 
neuen Vertrag, der die Eingliede-
rung des Kirchenkreises Schmalkal-
den in die ELKT vereinbarte. Dabei 
wurden für den Kirchenkreis Son-
derrechte festgelegt. Da einzelne 
Gemeinden des Kirchenkreises 

einer reformierten Tradition folgen, 
sollten die Gemeinden geistlich und 
finanziell unabhängig sein von der 
Landeskirche, ihre Kirchensteuern 
selbst einheben und ihre administ-
rativen Belange weitgehend selbst 
regeln dürfen. Schließlich wurde in 
einer „Geheimvereinbarung“ gere-
gelt, dass bei Änderung der politi-
schen Verhältnisse im beiderseiti-
gen Einvernehmen eine Rückgliede-
rung erfolgen solle. Zu diesem letz-
ten Punkt gab es ein von den beiden 
Bischöfen Vellmer (EKKW) und Mit-
zenheim (ELKT) unterzeichnetes Pa-
pier, welches nur in einer Ausferti-
gung existierte und beim BEK in Ost-
Berlin hinterlegt wurde. 
 
Damit waren die Verbindungen 
zwischen Schmalkalden und Kassel 
jedoch nicht abgetrennt. Für einen 
regelmäßigen Austausch wurden 
halbjährliche Treffen in Berlin ver-
abredet, an denen alle Pfarrer des 
Kirchenkreises und die Leitung der 
EKKW teilnahmen. Spricht man 
heute mit Pfarrern über die Zeit der 
Trennung, dann hört man oft: „Wir 
haben unseren Bischof öfter getrof-
fen, als die meisten unserer Amts-
brüder in Hessen.“ Für die Gemein-
den war ihre hessische Zugehörig-
keit auch durch den Gebrauch des 
Hessischen Gesangbuchs im Got-
tesdienst ständig präsent. 
 
So war es kein Wunder, dass nach 
dem Fall der Mauer eine rege Reise-
tätigkeit zwischen Schmalkalden 
und Kassel einsetzte und Pfarrer wie 
Gläubige sich eine baldige Rückglie-
derung wünschten. Alfred Schrei-
ber, der Dekan des Kirchenkreises 
Schmalkalden, machte diese Sache 
zu seiner eigenen.  Auf seine Initia-
tive hin beschloss bereits im Früh-
jahr 1990 die Kreissynode einstim-
mig einen Antrag auf Rückgliede-
rung an die beiden Landeskirchen. 
Grundlage war der damalige Ge-
heimvertrag. Es gab nur eine 
Schwierigkeit: Der Vertrag war in 
Berlin nicht auffindbar. Hartnäcki-
ges Nachfragen setzte weitere 

Suchaktionen in Gang, die schließ-
lich von Erfolg gekrönt waren. Der 
Vertrag wurde im Verlaufe des Jah-
res 1990 an den Bischof der EKKW, 
Hans-Gernot Jung, übergeben und 
befindet sich heute im Archiv der 
Landeskirche. Auch die Landessy-
node der EKKW sprach sich für eine 
Rückgliederung aus. Der entspre-
chende Kirchenvertrag wurde am 
15. März 1991 von den Bischöfen 
Dr. Werner Leich (Thüringen) und 
Jung (Kurhessen-Waldeck) unter-
zeichnet. Ab 1992 vertraten Pfarrer 
Christoph Bunge (Trusetal) und 
Erich Nothnagel (Steinbach-Hallen-
berg) den Kirchenkreis in der Lan-
dessynode. 
 

 
Martin-Luther-Schule der EKKW 

 
Nach dreißig Jahren blicken die 
evangelischen Christen im Kirchen-
kreis Schmalkalden auf eine in vie-
lerlei Hinsicht positive Entwicklung 
zurück. Kirchen, Pfarrhäuser und 
Gemeinderäume wurden fast über-
all aufwändig saniert. Für jede Kirch-
gemeinde gibt es in erreichbarer 
Nähe einen Evangelischen Kinder-
garten. Mit der „Martin-Luther-
Schule“ besitzt der Kirchenkreis eine 
Schule mit besonderem pädagogi-
schen Profil. Sie vergrößerte den Be-
stand an allgemeinbildenden Schu-
len in unserer Landeskirche um 50 
Prozent. Gegenwärtig bemüht sich 
eine Elterninitiative um einen Aus-
bau zu einer Gemeinschaftsschule. 
Hier gilt es in den kommenden Jah-
ren die Zahl der Unterstützer auch 
außerhalb des Kirchenkreises in der 
Landeskirche zu vermehren und die 
Angst vor zu großen finanziellen Be-
lastungen abzubauen. Der Rückgang 
der Kirchenmitglieder ist im Kir-
chenkreis Schmalkalden nicht mehr 
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viel geringer als anderswo in 
Deutschland. Es nützt nichts, wenn 
am Ende eine Landeskirche mit gut 
gefüllten Konten, aber ohne Mitglie-
der dasteht. Wir müssen jeden Cent 

in die Jugend, ihre religiöse Bildung 
und Bindung investieren, wenn das 
Wort Gottes auch künftig noch 
kraftvoll, vielstimmig und gut hör-
bar verkündigt werden soll. Der 

Kirchenkreis Schmalkalden besitzt 
dafür gute Voraussetzungen. 
 

 
 

Staatsleistungen – Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
Staatsfinanzierung der Kirchen?! 
von Kirchenrat Christian Klein, Leiter des Rechnungsprüfungsamtes der EKM, Mitglied im Landesvorstand des EAK 
Thüringen und Kreisvorsitzender der CDU Gera 
 

Pressestimmen: 
 

– Neue Pläne für das Ende der 
Staatsleistungen an die Kirchen 
 (Deutschlandfunk, 21.05.2021) 
 

–  Staatsleistungen an die Kir-
chen: Nicht in bester Verfassung 
 (taz, 13.03.2020) 
 

– Erste Politiker wollen Zahlun-
gen an Kirchen überprüfen 
 (Focus.Online, 27.03.2013) 
 

 
Solche und andere Pressestimmen 
sind in den letzten Jahren immer 
wieder durch die Medien gestreift. 
Sie sind Ausdruck des steigenden fi-
nanziellen Einsparungsdrucks der 
Politiker in den öffentlichen Haus-
halten und der Skandale um das Fi-
nanzgebaren der Kirchen. Im Fokus 
stand im Jahr 2013 insbesondere 
der Limburger Bischof Tebartz van 
Elst wegen gestiegener Baukosten 
des Diözesanen Zentrums Sankt Ni-
kolaus im Bistum Limburg. Dieser 
Vorgang erregte bundesweit Aufse-
hen. Auch die zunehmende Säkula-
risierung der Bevölkerung und da-
mit einhergehend die mangelnde 
Identifikationskraft mit der Kirche 
hat einen erheblichen Anteil am Un-
verständnis der Menschen für die 
Staatsleistungen an die Kirchen. 
 

 
St. Marien in Gera-Untermhaus 

Die Diskussionen sind von einer er-
heblichen Unkenntnis über die Hin-
tergründe der Zahlungen gekenn-
zeichnet. Dieser Aufsatz soll die Hin-
tergründe überblickartig beleuch-
ten und so Verständnis für eine 
sachgerechte Debatte schaffen.  
 
 
 

Begriff und Einteilung der 
Staatsleistungen 
 
 

Nach der gängigen Definition han-
delt es sich bei den Staatsleistungen 
um alle auf Gesetz, Vertrag oder be-
sonderen Rechtstiteln beruhenden 
finanziellen Zuwendungen der Län-
der an die Kirchen, die aufgrund his-
torischer Gegebenheiten entstan-
den sind.  
Damit weist der Begriff der Staats-
leistungen drei Komponenten auf. 
Dies ist  
- eine vermögenswerte Rechts-

position,  
- die auf Dauer angelegt ist und 
- sachlich einen historischen Be-

zug zu säkularisationsbedingten 
Vermögensverlusten der Religi-
onsgemeinschaften hat.  

Die Staatsleistungen sind ein Uni-
kum des deutschen Staatskirchen-
rechtes und so in unseren Nachbar-
staaten wie Frankreich, Italien, Po-
len etc. nicht anzutreffen.  
 
Staatsleistungen sind abzugrenzen 
von den Zuwendungen und Zahlun-
gen des Staates insbesondere der 
Länder an die zwei Großkirchen 
(Evangelische und Katholische Kir-
che), die gezahlt werden, weil die 
Großkirchen öffentliche Aufgaben 

wahrnehmen, wie den Betrieb eines 
Jugendhauses, eines Kindergartens 
oder einer psychosozialen Bera-
tungsstelle. Auch diese Zahlungen 
werden landläufig als Staatsleistun-
gen bezeichnet, im Kern sind es aber 
keine. Die gesellschaftliche Debatte 
wird durch die unklare Abgrenzung 
und die fehlerhafte Verwendung 
von Begrifflichkeiten geprägt. Der 
Staat kann zwar entscheiden, ob er 
den Kirchen Subventionen für die 
Wahrnehmung öffentlicher Aufga-
ben gibt oder nicht. Die eigentlichen 
Staatsleistungen stehen im Rechts-
grund der Erfüllung von Entschädi-
gungsverpflichtungen aber nicht zur 
Disposition.  
 
 
 

Entstehung der Staatsleistun-
gen 
 
 

Die Entstehung der Staatsleistungen 
wird nur verständlich, wenn man 
den historischen Kontext näher be-
leuchtet. Immer wieder wurde 
durch die Jahrhunderte Kirchenbe-
sitz säkularisiert: in der Reforma-
tion, beim Westfälischen Frieden, 
den Reformen Kaiser Joseph II und 
mit dem Reichsdeputationshaupt-
schluss von 1803. Alle diese Ereig-
nisse führten zur Aufhebung kirchli-
cher Institutionen und zur Verstaat-
lichung ihres Besitzes. Bezeichnend 
dafür ist das letzte Verfassungsge-
setz des Heilligen Römischen Rei-
ches Deutscher Nation – der 
Reichsdeputationshauptschluss 
(RDH). Durch ihn wurde das Verhält-
nis von Staat und Kirche einschließ-
lich des politischen Gefüges im 
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Reichsgebiet grundlegend verän-
dert. Der RDH übertrug als Folge des 
Friedens von Luneville (1801), nach 
Beendigung des zweiten Koalitions-
krieges gegen Frankreich, die links-
rheinischen Gebiete auf Frankreich 
und bestimmte, dass die weltlichen 
Fürsten, welche Gebietsverluste er-
litten hatten, aus dem Reich heraus 
entschädigt werden. Damit führte 
der RDH zu einer nicht unbedeuten-
den Gebietsverschiebung. 
 

 
 
Ein erheblicher Teil der Entschädi-
gung geschah durch die Säkularisa-
tion geistlicher Territorien. Dadurch 
wurden die auf vormaligem Kirchen-
gebiet geltenden Herrschaftsrechte 
und deren Vermögen einschließlich 
der Vermögen der Domkapitel und 
der Inhaber höherer Kirchenämter 
auf den erwerbenden Staat überge-
ben. Darüber hinaus erlaubte der 
RDH sämtlichen Landesherren, die 
landsässigen Besitzungen der im 
Reich anerkannten Konfessionen, 
mit Ausnahme des Vermögens der 
örtlichen Pfarrkirchen, zu überneh-
men. Damit wurden auch die Unter-
haltspflichten, die ursprünglich die 
geistlichen Territorien trafen, auf 
den Staat übertragen. Dies traf auch 
die Verpflichtung zum Unterhalt von 
Kirchen und der dazugehörigen 
Pfarrstellen.  
 
Den Staaten erwuchs aus der Säku-
larisationsermächtigung die Ver-
pflichtung, die von den Kirchen 
wahrgenommenen Aufgaben aus 

den erzielten Gewinnen zumindest 
in gewissem Umfang weiter zu un-
terstützen. So entstanden weitere 
gesetzliche, vertragliche oder ge-
wohnheitsrechtliche Anspruchs-
grundlagen für Staatsleistungen an 
die Kirchen. Diese wirken bis heute 
fort.  
 
 
 

Ablösung der Staatsleistungen 
 
 

Nach dem Ende des Ersten Weltkrie-
ges und der Ausrufung der Republik, 
entfalteten mehrere deutsche Län-
der Initiativen zur ersatzlosen Strei-
chung der überkommenen Staats-
leistungen. Dies führte zu heftigen 
Widerständen kirchenfreundlicher 
Kräfte in der Weimarer Nationalver-
sammlung, die für den Bestand der 
Staatsleistungen eintraten. Das Er-
gebnis der politischen Auseinander-
setzung war der Kompromiss so wie 
er im Art. 138 Abs.1 Weimarer 
Reichsverfassung (WRV) wiederge-
geben wird. Der Kompromiss bein-
haltet die Verpflichtung zur Ablö-
sung durch Landesgesetzgebung auf 
der Grundlage einer einheitlichen 
neutralen Grundsatzgesetzgebung 
der gesamtstaatlichen Ebene. Damit 
wurde kraft Verfassungsrecht die 
vermögensrechtliche Trennung zwi-
schen Staat und Kirche anerkannt, 
aber auf eine endgültige Entschei-
dung des Gesetzgebers vertagt.  
 
Nach 1949 waren sich die Väter und 
Mütter des Grundgesetzes einig, 
dass der Art. 138 WRV auch im 
Nachkriegsdeutschland Geltung be-
anspruchen sollte. Deswegen wurde 
über den Art. 140 des Grundgeset-
zes (GG) die Artikel 138 ff WRV in-
korporiert. Die Artikel der WRV sind 
weiterhin vollwertiges Verfassungs-
recht. Die Gesetzgebungskompe-
tenz für die Grundsätze der Ablö-
sung ist mit Inkrafttreten des Grund-
gesetzes auf den Bund übergegan-
gen. Aber genauso wie die Reichs-
tagsparteien und Abgeordneten 
sich in den vierzehn Jahren des Be-
stehens der Weimarer Republik 

nicht über Grundsätze der Ablösung 
einigen konnten, so einigte sich der 
Deutsche Bundestag bisher nicht.  
 
Da der Bund bisher die Grundsatz-
gesetzgebung in dieser Angelegen-
heit nicht ausgeübt hat, entfaltet 
dies eine Sperrwirkung für die Lan-
desgesetzgebung.  
 
Zur Berechnung des Ablösungsbe-
trages wird im Allgemeinen davon 
ausgegangen, dass die jeweilige Jah-
resleistung (Staatsleistung) mit dem 
Faktor 25 zu kapitalisieren wäre. Je-
doch sind auch andere, geringere 
von 10, 15, 18, aber auch höhere 
von 40 oder sogar 80 im Gespräch.  
 
Der Staat kann sich jedenfalls nicht 
auf den Wegfall der Geschäfts-
grundlage für die Entschädigungs-
zahlungen mit Verweis auf den 
Wandel der Beziehungen zwischen 
Staat und Religionsgemeinschaft 
berufen.  
 
 
 

Höhe der Staatsleistungen  
 
 

Die konkrete Höhe der derzeit ge-
zahlten Staatsleistungen basiert auf 
religionsverfassungsrechtlichen 
Verträgen, den sogenannten Staats-
Kirchen-Verträgen die zwischen den 
einzelnen Bundesländern und den 
jeweiligen evangelischen Landeskir-
chen und der Katholischen Kirche 
geschlossen worden sind. Im Frei-
staat Thüringen ist für die Berech-
nung der Staatsleistungen Artikel 13 
des Vertrages des Freistaates Thü-
ringen mit den Evangelischen Kir-
chen in Thüringen vom 15. März 
1994 maßgebend. Dieser enthält 
insbesondere die Festlegung pau-
schalierter jährlicher Beträge mit ei-
ner Dynamisierungsklausel, die die 
Progression der Zahlung an die Ent-
wicklung der Landesbeamtenbesol-
dung koppelt. Es handelt sich dabei 
juristisch nicht um eine Neubegrün-
dung oder Ablösung von Staatsleis-
tungen, sondern um eine bereinigte 
Zusammenfassung bestehender 
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und vor 1919 begründeter staatli-
cher Verpflichtungen. Die vertragli-
che Vereinbarung dient nicht der 
Änderung des Legitimationsgrun-
des, sondern lediglich der Pauscha-
lierung und somit der Rechtsklar-
heit. Der Freistaat Thüringen hat an 
die Gliedkirchen der EKD auf ihrem 
Gebiet im Jahr 2011 ca. 16,5 Mio. 
EUR gezahlt, das Land Sachsen-An-
halt ca. 24,3 Mio. Euro. 
 
 
 

Finanzierung kirchlicher Arbeit 
 
 

Irrtümlich wird immer in der De-
batte um die Ablösung der Staats-
leistungen behauptet, dass diese die 
wesentlichen Einnahmequellen der 
Kirchen seien. Die kirchliche Arbeit 
finanziert sich gemäß einer Erhe-
bung der Evangelischen Kirche in 
Deutschland, nachzulesen unter 
www.ekd.de/kirchenfinanzen/fi-
nanzen/kirchliche_arbeit/staatsleis-
tungen.html, aus drei Gruppen von 
Einnahmen. Mit 50 % bilden die Ein-
nahmen, die aus den Gaben der ei-
genen Kirchenmitglieder bestehen, 
die Haupteinnahmequelle. Dabei 
entfallen auf die Kirchensteuer 45 % 
und auf die Kollekten, Gemeinde-
beiträgen und Spenden ca. 5 %. Leis-
tungsentgelte für kirchliche Dienst-
leistungen, Mieten, Pachten und Ka-
pitalerträge machen 25 % der Ein-
nahmen der evangelischen Landes-
kirchen aus. Die verbleibenden 25 % 
Einnahmen kommen aus Mitteln 
Dritter. Dabei rangieren die 

Staatsleistungen auf dem vorletzten 
Platz mit 2 %. Nur 2 % der Einnah-
men der evangelischen Landeskir-
chen sind Staatsleistungen. Bei ei-
nem EKD-weit so geringen Betrag 
kann man wohl kaum von einer 
Haupteinnahmequelle sprechen.  
 
 
 

Fazit 
 
 

Zusammenfasst kann festgestellt 
werden, dass Staatsleistungen Zei-
chen der Trennung von Staat und 
Kirche sind, indem sie nur gegen an-
gemessenen Wertausgleich ablös-
bar sind. Als selbstständige gesell-
schaftliche Akteure können die be-
troffenen Religionsgemeinschaften 
nicht ersatzlos enteignet werden. 
Die Staatsleistungen wurden einver-
nehmlich zwischen Kirchen und Län-
dern in den Staatskirchenverträgen 
beziffert bzw. pauschaliert. Dies ge-
schah vor dem Hintergrund der 
staatlichen Zugriffe auf das kirchli-
che Vermögen vor der Trennung 
von Staat und Kirche und  ist als lau-
fende Zahlungen angelegt. Der Be-
trag umfasst nicht, wie etwa bei ei-
ner Darlehensrückzahlung neben 
den Zinszahlungen, auch die Til-
gung. Für letzteres wären zusätzli-
che Zahlungen notwendig. Die 
Staatsleistungen erledigen sich 
nicht durch längere Zahlungsdauer. 
Der abzulösende Betrag bleibt un-
verändert bestehen. 
 

Die Vereinbarungen zu den Staats-
leistungen begründen keine vorher 
nicht bestehenden Verpflichtungen, 
sondern ersetzten pauschalierend 
die Vielzahl der Verpflichtungen. 
Die Staatsleistungen enden mit der 
Zahlung eines angemessenen Wert-
ausgleiches. Dies ist der verfas-
sungsrechtliche Rahmen, der sich in 
das staatsrechtlichen und freiheitli-
chen Grundsätzen entsprechende 
Verhältnis zwischen Staat und Kir-
che einpasst. Gleichzeitig gibt dieser 
Rahmen den weiteren Weg zur ver-
mögensrechtlichen Auseinanderset-
zung vor.  
 
Die Ablösung in Form angemesse-
nen Wertausgleiches kann die Kir-
che nicht verhindern, befürwortet 
diesen sogar, im Interesse einer 
deutlichen Darstellung der beider-
seitigen Unabhängigkeit. Allerdings 
kann sie, wie jeder gesellschaftliche 
Akteur, hierbei die Beachtung 
rechtsstaatlicher Grundsätze erwar-
ten. 
 

 
 
Kirchenrat Christian Klein ist Leiter des 
Rechnungsprüfungsamtes der EKM. Er ist 
Mitglied im Landesvorstand des EAK Thürin-
gen und Kreisvorsitzender der CDU Gera. 
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